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Gemeinde Lichtenwald  
 
 
 
Antrag:  „Sondervermögen“ Infrastruktur und Klimaneutralität 
 
 
Sachverhalt:  
 
Die Gemeinde Lichtenwald erhält nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz 
– LuKIFG einen Bundeszuschuss von 1,7 Mio. Euro („Sondervermögen“ Infrastruktur und 
Klimaneutralität) zur Finanzierung von Sachinvestitionen in die Infrastruktur.  
 
Die Mittel werden für Sachinvestitionen insbesondere in folgenden Infrastrukturbereichen 
bereitgestellt: Bevölkerungsschutz; Verkehrsinfrastruktur; Krankenhaus-, Rehabilitations- und 
Pflegeinfrastruktur; Energie- und Wärmeinfrastruktur; Bildungsinfrastruktur; Betreuungsinfrastruktur, 
Wissenschaftsinfrastruktur; Forschung und Entwicklung und Digitalisierung (§ 3 LuKIFG).  
 
Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2042 förderfähig, sofern sie bis zum 31. 
Dezember 2036 bewilligt wurden (§ 4 LuKIFG). 
 
Dieser Bundeszuschuss stellt für unsere Gemeinde eine „einmalige“ Chance dar die es besonnen im 
Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger zu nutzen gilt.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird deshalb aufgefordert dem Gemeinderat mögliche Investitionsprojekte 
aufzuzeigen; hierbei sollten auch die Projekte „Weiterentwicklung Ensemble Pfarrhaus Hegenlohe“,  
„Schulerweiterung / Multifunktionsraum“ und „Straßensanierung“ bewertet werden.  
 
Die Gemeindeverwaltung sieht in der Finanzplanung 2027 ff. vor den gesamten Zuschussbetrag bis 
2029 für die Sanierung von Abwasserkanälen zu verwenden. Hierzu wurde der bisher veranschlagte 
Betrag von 800.000 Euro (Finanzplan 2026 ff) auf 1.700.000 Euro (Finanzplan 2027 ff.) mehr als 
verdoppelt. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert das hier zugrunde liegende Konzept zu 
erläutern.  
 
Im Rahmen der Entwicklung des Gemeindeentwicklungskonzeptes 2040 sollte geprüft werden wie 
dieser finanzielle Handlungsspielraum für sinnvolle Zukunftsprojekte genutzt werden kann.  
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt alle Investitionsprojekte aufzuzeigen für die eine 
Verwendung des Bundeszuschusses aus dem „Sondervermögen“ Infrastruktur und Klimaneutralität 
möglich ist. Der Gemeinderat soll damit in die Lage versetzt werden eine sachgerechte Abwägung und 
Entscheidung zur Mittelverwendung vorzunehmen.  
 
 
 
Lichtenwald, 27.01.2026 
 
LBL-Fraktion: Joachim Bihl, Christoph Graser, Michael Haueis, Ute Hosch, Constanze Pfaff, Armin Storz 
 


